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Beantwortung der Anfrage Bündnis 90/ Die Grünen vom 20.07.2010 zur 

sitzung am 09.09.2010 (Dez. 35, C. Piel) 

26.08.2010 

Mögliche Auswirkungen der Halbierung der Städtebaufördermittel des 

Bundes für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Anlass  

Mit Schreiben vom 20.07.2010 bat die Regionalratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen, die  

Auswirkungen der Halbierung der Städtebaufördermittel des Bundes fur den 

zirk Düsseldorf darzustellen.  

Hintergrund  

Will man die Auswirkungen der reduzierten Bundesförderung betrachten, muss man zunächst  

von einigen plausiblen Annahmen ausgehen. Wir gehen bei den nachfolgenden Ausfuhrungen  

davon aus, dass die Halbierung der Bundesförderung insgesamt auch zu einer Halbierung der  

Bundesförderung fur den Bereich des Regierungsbezirks Düsseldorf kommen wird. Betrachtet  

man die letzten drei Jahre - also die Förderjahre 2008,2009 und 2010 - standen fur den 

reich der Bezirksregierung im Durchschnitt 25,86 Mio. Bundesmittel zur Verfügung.  
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2 Halbierung der Bundesmittel 

Bild 1: Entwicklung der Städtebauförderung im Bezirk Düsseldorf 

Bei einer Halbierung der Bundesmittel wäre also fur den Regierungsbezirk Düsseldorf nur 

noch mit einer Bundesförderung von 12,92 Mio. € zu rechnen. Das Schaubild 2 zeigt unter 

der Annahme der Halbierung der Bundesmittel bei gleichzeitiger Stabilität der EU- und Lan-

desmittel eine mögliche Situation der Förderung im Jahr 2011 . 
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Bild 2: Mögliche Mittelstruktur der Städtebauförderung im Jahr 2011 

Eine Halbierung der Bundesmittel bei gleichbleibender Förderung der EU und des Landes 

fuhrte rechnerisch zu einer Reduzierung der gesamten Förderung um ca. 180/0 auf ca. 58,94 

Mio. €, während die Gesamtförderung in den vergangenen drei Jahren bei ca. 71,87 Mio. € 

lag. 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: 

Gesamtkosten 10.000.000 € Eine Städtebaufördermaßnahme beläuft sich auf insgesamt 
EU 
Kommune 

5.000.000 € 

2.000 .000 € 
10 Mio. !. Hierbei trägt die EU bis zu 500/0 der Kosten und 

Bund 1.666.667 € der kommunale Eigenanteil liegt in diesem Beispiel bei 200/0. 

Land 1.333.333 € Der Bund übernimmt gern. der Bund-Länder-Vereinbarung 

ein Drittel der Kosten abzüglich der EU-Förderung. Das Land übernimmt den Rest. 



3 Halbierung der Bundesmittel 

Bewertung 

Anhand der oben genannten Zahlen ist ablesbar, dass die erfolgreiche 

tik im Bezirk Düsseldorf gefährdet ist, wenn der Bund seine Mittel halbiert (siehe hierzu auch 

Erlass des Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) 

vom 03.08.2010). 

Im Umgang mit den reduzierten Fördermittein lassen sich mehrere Strategien unterscheiden: 

a)  Über eine strengere Priorisierung der Maßnahmen an hand der Problemlagen ließen 

sich die Maßnahmen identifizieren, die weiter mit einer Förderung bedacht werden 

können. Dies wären zunächst überwiegend die bereits laufenden Projekte. Neue 

nahmen könnten - wenn überhaupt - nur noch bei dringenden städtebaulichen 

ständen mit einer Förderung versehen werden. Da der Anteil der neuen Maßnahmen 

im Vergleich zu den bereits laufenden Projekten jetzt schon gering ist, wäre die 

nahme neuer Städtebaufördermaßnahmen höchst fraglich. 

b)  Eine zeitliche Streckung der Umsetzung aller Maßnahmen wäre auch ein Umgang 

mit reduzierten Finanzmitteln. Dies wäre jedoch in Hinblick auf die EU-Förderung 

problematisch, da die mit EU-Mitteln geförderten Maßnahmen bis 2015 abgeschlossen 

und abgerechnet sein müssen. 

c)  Eine inhaltliche Reduzierung der jeweiligen Projekte würde es erlauben, alle 

nahmen weiter zu finanzieren. Diese müssten jedoch um ca. 1/5 reduziert werden. Ob 

dies in allen Fällen mit dem Gesamtmaßnahmeprinzip der Projekte vereinbar ist, bleibt 

abzuwarten. 

Unabhängig welchen der drei Wege oder eine Kombination daraus man hier einschlägt, ist 

angesichts der reduzierten Finanzausstattung eine Bündelung vorhandener Mittel unter 

ziehung anderer Förderzugänge zu prüfen. Weitere Möglichkeiten zur Entlastung der 

bauförderung können durch die Einbeziehung privater Investoren bestehen. 

(Pie!) 


